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Der Fakultätsrat der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
04.06.2025 folgende Änderung der Promotionsordnung beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 18.06.2025 
genehmigt. 

 

 

Änderung der Promotionsordnung und Prüfungsordnung für den Promotionsstudiengang 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

vom 22. Februar 2007 

mit Änderungen vom 19.07.2011, 13.01.2017, 30.09.2022 und 18.06.2025 

 

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Fakultät) hat 
die folgende Promotions- und Prüfungsordnung erlassen. 

 

§ 1   Geltungsbereich und Akademische Grade 

(1) Diese Ordnung regelt das Promotionsstudium und das Promotionsverfahren im Rahmen des Promotions-
studiengangs Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz Uni-
versität Hannover. 

(2) Die Fakultät verleiht in einem ordentlichen Promotionsverfahren den akademischen Grad „Doktor bzw. 
Doktorin der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol.)“. 

(3) Als seltene Auszeichnung verleiht die Fakultät in einem Ehrenpromotionsverfahren den akademischen 
Grad „Doktor bzw. Doktorin der Wirtschaftswissenschaften honoris causa (Dr. rer. pol. h. c.)“. 

 

§ 2   Promotionsleistungen 
1Die Promotionsleistungen umfassen das Promotionsstudium gemäß §§ 6 und 7 sowie eine in deutscher o-
der englischer Sprache verfasste wirtschaftswissenschaftliche Abhandlung (Dissertation) und ihre mündliche 
Verteidigung (Disputation). 2Die Dissertation kann eine gemeinschaftliche Forschungsarbeit sein, sofern sich 
die einzelnen Beiträge abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

 

§ 3   Promotionskollegium, Mitwirkung am Verfahren 

(1) 1Mitglieder des Promotionskollegiums sind die Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer und die übrigen habilitierten Mitglieder, die mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit oder der Hälfte des durchschnittlichen Umfangs der Dienstaufgaben des entsprechend vollbe-
schäftigten Personals an der Fakultät tätig sind. ²Emeritierte, in den Ruhestand versetzte oder anderwei-
tig entpflichtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Leibniz Universität Hannover sind über 
die vorstehenden Regelungen hinaus für zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden Mitglieder des Promotions-
kollegiums. ³ Durch Fakultätsratsbeschluss können Hochschullehreinnen und Hochschullehrer und wei-
tere habilitierte Mitglieder, die die Anforderungen unter Satz 1 nicht erfüllen in das Promotionskollegium 
aufgenommen werden. 

(2) Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, welche auf Grund eines externen Evaluati-
onsverfahrens durch eine Forschungsförderungseinrichtung, insbesondere durch das Emmy Noether-
Programm der DFG, die Volkswagenstiftung, das European Research Council oder durch gleichrangige 
Organisationen gefördert werden, können auf Beschluss des Fakultätsrats in das Promotionskollegium 
aufgenommen werden. 

 

§ 4   Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung zur Promotion setzt in der Regel ein erfolgreich abgeschlossenes Diplom- oder Masterstu-
dium mit Prädikatsexamen (mindestens „gut“) im Fachgebiet der Promotion an einer anerkannten Hoch-
schule in Deutschland oder vergleichbaren Institutionen im Ausland voraus; ggf. werden hierzu die von 
der Kultusministerkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen berücksichtigt.  

(2) Der Fakultätsrat kann die Zulassung beschließen und an Auflagen binden, wenn der in Abs. 1 genannte 
Grad in einem anderen Fachgebiet erworben wurde.  

(3) In besonderen Fällen kann der Fakultätsrat die Zulassung beschließen, wenn der in Abs. 1 genannte 
Grad ohne Prädikatsexamen (mindestens „gut“) erworben wurde. 
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(4) 1Der Fakultätsrat kann Personen, denen in Deutschland ein Bachelorgrad verliehen wurde, bei herausra-
gender Befähigung aufgrund einer Eignungsfeststellung durch ein persönliches Gespräch mit dem vor-
schlagenden Mitglied des Promotionskollegiums nach § 5 und zwei weiteren vom Dekanat bestimmten 
Mitgliedern des Promotionskollegiums über die bisherige wissenschaftliche Arbeit zur Promotion zulas-
sen. ²Die Zulassung kann an die Auflage gebunden werden, dass bis zu zwei Kurse mit in Summe maxi-
mal 10 ECTS im hiesigen Masterstudium zusätzlich im Promotionsstudium erfolgreich absolviert werden 
müssen. 3Näheres dazu regelt und entscheidet der Fakultätsrat. 

 
§ 5   Annahme zur Promotion 
(1) Mit der Annahme als Doktorandin oder Doktorand wird die grundsätzliche Bereitschaft der Fakultät aus-

gedrückt, die Doktorandin oder den Doktoranden bei der Erstellung einer Dissertation über das beabsich-
tigte Thema zu betreuen und ein Promotionsverfahren durchzuführen. 

(2) 1Die Annahme zur Promotion erfolgt auf Vorschlag eines Mitglieds des Promotionskollegiums.2Dem Vor-
schlag sind ein Lebenslauf mit Angaben über den Bildungsgang, Zeugnisse über das Studium und eine 
Betreuungsvereinbarung beizufügen.   

(3) Das Dekanat beschließt die Annahme, wenn die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 4 erfüllt sind. 
(4) 1Die Annahme zur Promotion wird auf Antrag der bzw. des Angenommenen zurückgenommen. 2Die An-

nahme kann außerdem aus triftigen Gründen widerrufen werden, insbesondere wenn Pflichten der Be-
treuungsvereinbarung oder die Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis durch die Doktor-
andin oder den Doktoranden schwerwiegend verletzt oder die Zulassung oder Annahme als Doktorandin 
oder als Doktorand durch Täuschung über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen zu Unrecht er-
wirkt wurden. 3Sie erlischt nach Ablauf von sechs Jahren und kann in begründeten Ausnahmefällen auf 
Antrag verlängert werden. 

 
§ 6   Umfang des Promotionsstudiums  
(1) 1Das Promotionsstudium im Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften erstreckt sich in der Re-

gel über 6 Semester. 2Es umfasst insgesamt 30 Leistungspunkte (LP,1 LP = 30 Stunden Arbeitsumfang) 
nach Maßgabe der Modulübersicht (Anlage 1) sowie des zugehörigen Modulhandbuchs (Anlage 2 und 
3). 3Der Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften ist teilzeitgeeignet. 

(2) 1Für einzelne Promotionsprogramme, sofern vorhanden, können ggf. in Anlage 4 Art und Umfang des 
erfolgreich zu absolvierenden Promotionsstudiums abweichend von Absatz 1 festgelegt werden. 2Die An-
lage muss für jedes Programm eine gesonderte Modulübersicht ausweisen.  

(3) 1Das Promotionsstudium endet durch  
a) Widerruf oder Rücknahme der Zulassung für den Promotionsstudiengang oder  
b) die Beendigung oder Erlöschen des Betreuungsverhältnisses (§ 5 Abs 4).  

 
§ 7   Leistungsnachweise  
(1) 1Die Teilnahme am Studienprogramm setzt die Immatrikulation voraus. 2Eine erfolgreiche Teilnahme an 

Modulen oder Veranstaltungen wird durch die Beurteilung „bestanden“ nachgewiesen, Noten werden 
nicht vergeben.  

(2) Als Leistungsarten sind möglich: Präsentation und Referat oder Koreferat, Diskussionsleitung, Bericht, 
mündliche Prüfung, nichtselbstständige Lehre, fachspezifische Prüfungsformen.  

(3) 1Auf Antrag eines Mitglieds des Promotionskollegiums können außerhalb des Promotionsstudiengangs 
erbrachte Leistungen und auswärtige Veranstaltungen anerkannt werden. 2Dies gilt auch für Angebote 
zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation. 3Hierzu hat das antragstellende Mitglied darzulegen, in wel-
chem Bereich die Leistung in welchem Umfang (Anrechnungspunkte) eingebracht werden soll sowie wel-
che Leistungsart erbracht worden ist. 4Über den Antrag entscheidet die Dekanin oder der Dekan.  

(4) Ein Leistungsnachweis gilt als „nicht bestanden“, wenn nicht angetreten wird oder die zu prüfende Per-
son von einem bereits angetretenen Leistungsnachweis zurücktritt, soweit das Vorliegen eines wichtigen 
Grundes nicht nachgewiesen wird.  

(5) 1Versucht eine zu prüfende Person, das Ergebnis durch Täuschung oder die Benutzung unerlaubter 
Hilfsmittel zum eigenen oder fremden Vorteil zu beeinflussen, wird die betreffende Leistung als „nicht be-
standen“ gewertet. 2Wer sich eines Verstoßes gegen den ordnungsgemäßen Ablauf des Leistungsnach-
weises schuldig gemacht hat, kann von seiner Fortsetzung ausgeschlossen werden. 3Die Leistung wird 
dann als „nicht bestanden“ gewertet.  
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(6) 1Nicht bestandene Leistungen können zweimal wiederholt werden. 2Ein Wiederholungstermin muss frü-
hestens innerhalb des auf die nicht bestandene Leistung folgenden Semesters angeboten werden.  

(7) Das Promotionsstudium ist bestanden, wenn die Module, die in § 6 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 
und 3 oder alternativ ggf. in Anlage 4 genannt werden, nach den dort beschriebenen Kriterien zum Um-
fang bestanden worden sind und mindestens 30 Leistungspunkte erworben wurden. 

(8) 1Das Promotionsstudium ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 6 erforderlich ist, gemäß Abs. 6 nicht mehr möglich ist. 2Über das endgültig 
nicht bestandene Promotionsstudium ergeht ein schriftlicher Bescheid. 3§ 12 Abs. 2 und 3 finden Anwen-
dung. 

 
§ 8   Eröffnung des Promotionsverfahrens 
(1) Das Dekanat eröffnet das Verfahren auf Antrag, dem folgende Nachweise und Anlagen beizufügen sind: 

1. Drei gebundene Exemplare der Dissertation, eine elektronische Version sowie ein Schriftenverzeich-
nis; davon abweichend kann die Dekanin oder der Dekan nach Absprache auf gebundene Exemplare 
verzichten; 

2. der Nachweis über die Annahme gemäß § 5; 
3. der Nachweis über das ordnungsgemäße Absolvieren des Promotionsstudiums; 
4. ein Nachweis über einen Vortrag auf einer auswärtigen wissenschaftlichen Tagung;  
5. eine Erklärung über anderweitige Promotionsversuche; 
6. eine Versicherung, dass die Dissertation selbständig ohne Hilfe Dritter verfasst wurde, alle verwende-

ten Quellen und Hilfsmittel angegeben wurden und Stellen, die den Schriften anderer Autoren und Au-
torinnen entnommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind; 

7. Vorschläge für die Zusammensetzung der Prüfungskommission. 
(2) 1Zusammen mit der Eröffnung setzt das Dekanat aus dem Kreis der Mitglieder des Promotionskollegiums 

eine Prüfungskommission mit drei oder fünf stimmberechtigten Mitgliedern ein. 2Zwei Mitglieder der Prü-
fungskommission erstellen je ein Gutachten über die Dissertation, ein weiteres Mitglied übernimmt den 
Kommissionsvorsitz.  3 Abweichend von Satz 1 darf eine Minderheit der Mitglieder der Prüfungskommis-
sion einer anderen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover oder einer anderen Hoch-
schule oder einer gleichgestellten ausländischen Hochschule angehören. 

(3) Ein promoviertes Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört der 
Prüfungskommission mit beratender Stimme an. 

(4) Abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 2 können auch emeritierte oder sich im Ruhestand befindlichen Profes-
sorinnen und Professoren nach der Zweijahresfrist in die Prüfungskommission aufgenommen werden. 

 
§ 9   Gutachten und Voten 
(1) 1Die Gutachten sind binnen drei Monaten zu erstellen. 2Darin ist die Dissertation, gegebenenfalls mit Auf-

lagen, unter Verwendung folgender Notenstufen zu bewerten: Summa cum laude (mit Auszeichnung), 
magna cum laude (sehr gut), cum laude (gut), rite (bestanden), non sufficit (nicht bestanden). 

(2) 1Das Dekanat legt die Dissertation und die Gutachten zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die Mit-
glieder der Prüfungskommission und des Promotionskollegiums aus. 2Innerhalb der Einsichtsfrist kann 
jedes Mitglied des Promotionskollegiums ein schriftlich begründetes Votum zur Annahme, Ablehnung 
oder Bewertung der Dissertation abgeben. 

 
§ 10   Entscheidung über die Dissertation 
(1) Die Dissertation ist angenommen, wenn sie in beiden Gutachten mit mindestens „rite“ bewertet wurde 

und kein ablehnendes Votum gemäß § 9 Abs. 2 vorliegt. 
(2) Die Dissertation ist abgelehnt, wenn sie in beiden Gutachten mit „non sufficit“ bewertet wurde. 
(3) 1In den übrigen Fällen entscheidet die Prüfungskommission über die Annahme der Arbeit. 2Zur Vorberei-

tung der Entscheidung kann sie weitere Gutachten einholen. 
(4) Sofern die Annahme nach § 9 Abs. 1 mit Auflagen empfohlen wurde, entscheidet die Prüfungskommis-

sion über die zu erfüllenden Auflagen. 
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§ 11   Disputation 
(1) 1Nach Annahme der Dissertation findet die Disputation statt. 2Diese kann nach Absprache mit der Kom-

mission auch in einem technischen Verfahren durchgeführt werden. 3Zu dieser wird mit einer Frist von 
mindestens sieben Tagen eingeladen. 4Wird dieser Termin ohne triftige Gründe versäumt, gilt die Dispu-
tation als nicht bestanden. 

(2) 1Die Disputation dauert in der Regel bis zu zwei Stunden und wird in deutscher oder englischer Sprache 
geführt. 2Die Disputation ist hochschulöffentlich; dies gilt nicht für die Beratung des Ergebnisses. 

(3) 1Im Anschluss an die Disputation entscheidet die Prüfungskommission über das Bestehen der Disputa-
tion. 2Eine nicht bestandene Disputation kann auf Antrag, der binnen sechs Monaten zu stellen ist, wie-
derholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 3Die Disputation ist endgültig nicht bestan-
den, wenn die Wiederholung nicht bestanden wird oder als nicht bestanden gilt oder wenn der Antrag auf 
Wiederholung nicht fristgerecht gestellt wird. 

 
§ 12   Abschluss des Promotionsverfahrens 
(1) 1Bei angenommener Dissertation und bestandener Disputation entscheidet die Prüfungskommission un-

ter Berücksichtigung der Gutachten und Voten sowie der Leistung in der Disputation über das Gesamt-
prädikat der Promotion. Dabei sind die Notenstufen gemäß § 9 Abs. 1 zu verwenden. 2Das Dekanat fer-
tigt zeitnah eine Bescheinigung über die bestandene Promotion aus, die den Hinweis enthält, dass der 
Doktortitel erst nach Ablieferung der Pflichtexemplare geführt werden darf. 

(2) Bei endgültig nicht bestandenem Promotionsstudium, abgelehnter Dissertation oder endgültig nicht be-
standener Disputation ist die Promotion insgesamt nicht bestanden. 

(3) In beiden Fällen ist das Promotionsverfahren abgeschlossen, und es besteht das Recht auf Aktenein-
sicht. 

 
§ 13   Veröffentlichung der Dissertation 
(1) 1Nach Abschluss des Promotionsverfahrens ist die Dissertation in der vom Dekanat genehmigten Fas-

sung zu veröffentlichen. 2Das Dekanat entscheidet über die Erfüllung etwaiger Auflagen gemäß § 10 Abs. 
4. 

(2) 1Von jeder Dissertation sind Pflichtexemplare an die Fakultät und die Universitätsbibliothek abzuliefern. 
2Die Pflichtexemplare sind mit einem Titelblatt nach amtlichem Vordruck zu versehen. 3Für die Veröffent-
lichung der Dissertation, insbesondere eine Veröffentlichung in elektronischer Form, sowie für die Anzahl 
der Pflichtexemplare gelten die vom Senat der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover beschlos-
senen allgemeinen Bestimmungen. 

(3) 1Die Pflichtexemplare sind innerhalb eines Jahres nach Bestehen der Disputation abzuliefern; das Deka-
nat kann diese Frist auf begründeten schriftlichen Antrag verlängern. 2Bei Fristversäumnis gehen die 
durch das Verfahren erworbenen Rechte verloren. 

(4) 1Nach Ablieferung der Pflichtexemplare wird die Promotion durch Aushändigung einer von Präsidium und 
Dekanat unterzeichneten Urkunde vollzogen. 2Diese enthält den verliehenen akademischen Grad und 
das Gesamtprädikat der Promotion. 

 
§ 14   Entziehung des Doktorgrades 
1Ein bereits verliehener Doktorgrad kann durch Rücknahme oder Widerruf entzogen werden. 2Die Entzie-
hung des Doktorgrades richtet sich nach den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen unter Anwen-
dung der Ordnung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zur Sicherung guter wissenschaftli-
cher Praxis.   
 
§ 15   Gemeinsame Verfahren mit anderen Hochschulen 
(1) Die Durchführung von gemeinsamen Verfahren mit einer oder ggf. mehreren anderen Hochschulen im In- 

und Ausland erfolgt auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität Hannover unter der Beteiligung der zuständigen Fakultät und der betreffenden Hochschule bzw. 
den betreffenden Hochschulen.  

(2) Vereinbarungen, die die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover mit anderen Hochschulen über 
gemeinsame Promotionsverfahren trifft, können von den §§ 1 bis 12 abweichen. 

 
§ 16   Ehrenpromotion 
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(1) 1Für hervorragende wissenschaftliche Leistungen oder besondere persönliche Verdienste ideeller Art 
kann die Fakultät mit Zustimmung des Senats eine Ehrenpromotion durchführen. 2Die zu ehrende Person 
darf nicht Mitglied der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover sein. 

(2) 1Der Antrag auf Ehrenpromotion ist von mindestens fünf Mitgliedern des Promotionskollegiums zu stellen 
und zu begründen. 2Er ist allen Mitgliedern des Promotionskollegiums zur Stellungnahme zuzuleiten. 

(3) Über die Ehrenpromotion entscheidet der Fakultätsrat frühestens vier Wochen nach Antragstellung mit 
einer Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder. 

(4) Die Ehrenpromotion wird durch Überreichung einer von Präsidium und Dekanat unterzeichneten Urkunde 
vollzogen. 

(5) Für die Aufhebung dieser Ehrung gelten die Ehrenordnung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Han-
nover und  § 14 sinngemäß. 

 
§ 17   Übergangs- und Schlussbestimmungen 
1Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser Promotionsordnung 
getroffen werden, sind schriftlich bekanntzugeben, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 2Für die Rücknahme oder den Widerruf von Verwaltungsakten nach dieser Promotionsordnung 
gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. 3Personen, die erstmalig vor dem 1. Januar 2017 zur 
Promotion angenommen wurden, müssen den Nachweis über einen Vortrag auf einer auswärtigen wissen-
schaftlichen Tagung (§ 8 Abs. 1 Nr. 4) nicht führen. 4Personen, die erstmalig vor dem 1. Oktober 2023 zur 
Promotion angenommen wurden, müssen den Nachweis über das ordnungsgemäße Absolvieren des Pro-
motionsstudiums (§ 8 Abs. 1 Nr. 3) nicht führen, aber einen in der Regel 30minütigen wissenschaftlichen 
Vortrag an der Fakultät nachweisen. 5Ein dennoch bestandenes Promotionsstudium bestätigt das Dekanat 
in einem gesonderten Schreiben. 6Auf Antrag an die Dekanin oder den Dekan können die betroffenen Per-
sonen die Sätze 3 und 4 außer Kraft setzen. 
 
§ 18   Inkrafttreten 
1Diese Promotionsordnung wird nach der Genehmigung durch das Präsidium im Verkündungsblatt der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bekanntgemacht. 2Sie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.  
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Anlage 1: Promotionsstudium – Modulübersicht 
 
Im Rahmen des Promotionsstudiums sind Leistungen im Umfang von mindestens 30 LP nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen zu erbringen. 
Aus dem Bereich 1 müssen mindestens drei Module im Umfang von insgesamt mindestens 15 LP erbracht 
werden. Dabei muss mindestens ein Modul aus den fachmethodischen Kompetenzen und ein Modul aus 
den themenspezifischen Vertiefungen stammen. Aus dem Bereich 2 müssen Module im Umfang von insge-
samt mindestens 5 LP besucht werden. Aus dem Bereich 3 müssen 2 Module im Umfang von insgesamt 10 
LP erbracht werden. 
 
1.  Bereich: Fachliche Kompetenzen 
Fachmethodische Kompetenzen I    (5 LP, 
2 LVS) 
Fachmethodische Kompetenzen II    (5 LP, 
2 LVS) 
Themenspezifische Vertiefungen I    (5 LP, 
2 LVS) 
Themenspezifische Vertiefungen II    (5 LP, 
2 LVS) 
 
2.  Bereich: Interdisziplinarität und Schlüsselkompetenzen 
Wissenschaftliches Lehren    
 (5 LP, 2 LVS) 
Koordination von Praxisprojekten    (5 LP, 
2 LVS) 
Koordination von Forschungsprojekten    (5 LP, 
2 LVS) 
Interdisziplinäre Forschung    
 (5 LP, 2 LVS) 
Generic Skills    
   (5 LP, 2 LVS) 
An Stelle der genannten Module können auch andere Module belegt werden. Diese sind vor der Belegung 
von der Dekanin oder dem Dekan zu genehmigen. 
 
3.  Bereich: Wissenschaftliche Kompetenzen 
Fachspezifisches Doktorandenseminar I   (5 LP, 
2 LVS) 
Fachspezifisches Doktorandenseminar II   (5 LP, 
2 LVS) 
Wirtschaftswissenschaftliches Doktorandenkolloquium  (5 LP, 2 LVS) 
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Anlage 2: Modulhandbuch 
 

Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Fachmethodische Kompetenzen“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden 
1.  vertiefen ihre methodischen Kenntnisse im Fachgebiet der Promotion; 
2.  lernen selbstständig sich neues Wissen und Können anzueignen und die-

ses anzuwenden; 
3.  grenzen Forschungsgegenstände voneinander ab und leiten auf der 

Grundlage des Forschungsstandes relevante Forschungsfragen ab; 
4.  entwickeln auf der Grundlage ihres erworbenen Wissens angemessene 

Untersuchungsdesigns zur Beantwortung von Forschungsfragen. 
 

Modulumfang 
 
5 LP 
2 LVS 
 
Workload in h: 150 
Präsenzzeit in h: 28 
Selbststudium in h: 
122 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

Fachmethodischer Vertiefungskurs im Fachgebiet der Promotion 
oder 
externer fachmethodischer Vertiefungskurs, z. B. im Rahmen eines uni-
versitätsübergreifenden Promotionsverbundes. 

Leistungsnachweis: Präsentation und Referat oder Koreferat, Diskussi-
onsleitung, Bericht, mündliche Prüfung, fachspezifische Prüfungsformen. 
 
Alternative Leistungsnachweise können vom Fachvertreter anerkannt 
werden. 

 

LVS Einzeln 
 
 
 
 

2 LVS 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
Zweimalig 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
 
Jedes Semester  

Dauer 
 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
35 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 
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Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Themenspezifische Vertiefung“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden 
1.  vertiefen ihre Kenntnisse im Themengebiet der Promotion indem sie die 

behandelten Themen selbstständig in Bezug zu ihrer eigenen For-
schungsarbeit setzen; 

2.  lernen selbstständig sich neues Wissen und Können anzueignen und die-
ses anzuwenden; 

3.  lernen themenspezifische interdisziplinäre Forschungsansätze kennen; 
4.  grenzen themenspezifische Forschungsgegenstände voneinander ab und 

leiten auf der Grundlage des Forschungsstandes relevante Forschungs-
fragen ab; 

 

Modulumfang 
 
5 LP 
2 LVS 
 
Workload in h: 150 
Präsenzzeit in h: 28 
Selbststudium in h: 
122 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

Themenspezifischer Vertiefungskurs der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät  
oder 
externer themenspezifischer Vertiefungskurs, z. B. im Rahmen eines uni-
versitätsübergreifenden Promotionsverbundes. 

Leistungsnachweis: Präsentation und Referat oder Koreferat, Diskussi-
onsleitung, Bericht, mündliche Prüfung, fachspezifische Prüfungsformen. 
 
Alternative Leistungsnachweise können vom Fachvertreter anerkannt 
werden. 

 

LVS Einzeln 
 
 
 
 

2 LVS 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
Zweimalig 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
 
Jedes Semester  

Dauer 
 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
20 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 
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Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Wissenschaftliches Lehren“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden 
1.  stellen unter Anleitung und Aufsicht eine Lehrveranstaltung zusammen 

inkl. Ziele, Lernziele und Inhalte und erlangen dadurch Kenntnisse in der 
Planung und Organisation einer Lerneinheit; 

2.  erlangen Kenntnisse über die didaktische Unterstützung einer Lehrveran-
staltung; 

3.  führen die Lehrveranstaltung durch; 
4.  erwerben Kompetenzen in der kritischen Reflexion ihrer eigenen Lehrver-

anstaltung. 
 

Modulumfang 
 
5 LP 
2 LVS 
 
Workload in h: 150 
Präsenzzeit in h: 28 
Selbststudium in h: 
122 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

Durchführung von Lehrveranstaltung im Umfang von 2 LVS  

Leistungsnachweis: Bescheinigung des erfolgreichen Durchführens der 
nichtselbstständigen Lehre durch den Fachvertreter 

 
 

LVS Einzeln 
 
 

2 LVS 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
Zweimalig 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
 
Jedes Semester  

Dauer 
 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 
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Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Koordination von Praxisprojekten“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden treiben den Fortschritt in einer wissensbasierten Gesell-
schaft voran, indem sie Projekte mit der Praxis koordinieren und das Projekt-
management durchführen. Dieses beinhaltet: 
1.  Zeitplanung 
2.  Ressourcenkoordination 
3.  Definition von Meilensteinen 
4.  Durchführung und Abstimmung von Projektmeetings 
5.  Projektdokumentation und Protokollführung bei Projektsitzungen 
 

Modulumfang 
 
5 LP 
2 LVS 
 
Workload in h: 150 
Präsenzzeit in h: 28 
Selbststudium in h: 
122 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

Es wird eine Dokumentation der Koordinationsaktivitäten durch die Pro-
movenden vorgelegt. 

 

 
 

LVS Einzeln 
 

2 LVS 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
 
 

Dauer 
 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 
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Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Koordination von Forschungsprojekten“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden können Forschungsgegenstände voneinander abgrenzen 
und auf Grundlage des Forschungsstandes relevante Forschungsfragen ab-
leiten und Forschungsprojekte koordinieren. Dabei führen sie auch das Pro-
jektmanagement durch. Dieses beinhaltet: 
1.  Zeitplanung 
2.  Ressourcenkoordination 
3.  Definition von Meilensteinen 
4.  Durchführung und Abstimmung von Projektmeetings 
5.  Projektdokumentation und Protokollführung bei Projektsitzungen 
 

Modulumfang 
 
5 LP 
2 LVS 
 
Workload in h: 150 
Präsenzzeit in h: 28 
Selbststudium in h: 
122 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

Es wird eine Dokumentation der Koordinationsaktivitäten durch die Pro-
movenden vorgelegt. 

 

 
 

LVS Einzeln 
 

2 LVS 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
 
 

Dauer 
 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 
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Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Interdisziplinäre Forschung“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden erlangen einen Überblick über verschiedene interdiszip-
linäre Forschungsmethoden und Forschungsgebiete, die sie in ihrer eige-
nen Forschungstätigkeit unterstützen. Sie  
- können die behandelten Themen selbstständig in Bezug zu ihrer eige-

nen Forschungsarbeit setzen  
- können im interdisziplinären Diskurs ihr eigenes Forschungsvorhaben 

kritisch bewerten  
- lernen selbstständig, sich neues Wissen und Können anzueignen und 

dieses anzuwenden  
 

Modulumfang 
 
5 LP 
2 LVS 
 
Workload in h: 150 
Präsenzzeit in h: 28 
Selbststudium in h: 122 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

Doktorandenkurse anderer Fakultäten der LUH 

Leistungsnachweis: Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme 

 
 

LVS Einzeln 
 

2 LVS 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
Zweimalig 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
 
 

Dauer 
 
 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
35 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 
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Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Generic Skills“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden 
1.  vertiefen ihre Kenntnisse, in kontroversen Diskussionen eigene Positio-

nen zu vertreten und Forschungsergebnisse anderer kritisch zu reflektie-
ren; 

2.  erlernen Techniken zur Präsentation von Forschungsergebnissen; 
3.  erlernen Techniken des wissenschaftlichen Schreibens; 
4.  erlernen Techniken zur Organisation und Selbstkompetenz. 
 

Modulumfang 
 
5 LP 
2 LVS 
 
Workload in h: 150 
Präsenzzeit in h: 28 
Selbststudium in h: 
122 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

1.  Teilnahme an einem wissenschaftlichen Forschungskolloquium oder 
2.  Teilnahme an einem Kurs zu Generic Skills für Promovierende 

Leistungsnachweis: Teilnahmenachweis 
 
Alternative Leistungsnachweise können vom Fachvertreter anerkannt 
werden. 

 
 

 
 

2 LVS 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
Zweimalig 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
 
Jedes Semester  

Dauer 
 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 
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Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Fachspezifisches Doktorandenseminar“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden 
1.  setzen sich mit dem Forschungsvorhaben auseinander, 
2.  stellen die Anlage einer eigenen wissenschaftlichen Studie und das Un-

tersuchungsdesign fachgerecht dar; 
3.  berichten über den Stand der Arbeiten an ihrem Promotionsthema und 
4.  präsentieren ihre Ergebnisse systematisch; 
5.  erlangen vertiefende Kenntnisse in fachspezifische Wissensgebiete und 

aktuelle Forschungsrichtungen; 
6.  können die angebotenen Themen selbstständig in Bezug zu ihrer eige-

nen Forschungsarbeit setzen. 
 

Modulumfang 
 
5  LP 
2  LVS 
 
Workload in h: 150  
Präsenzzeit in h: 28  
Selbststudium in h: 122 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

Doktorandenseminar 
 
 

Leistungsnachweis: Eigener Vortrag im Doktorandenseminar und aktive 
Diskussionsteilnahme 

 
 

LVS Einzeln 
 

2 LVS 
 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
Zweimalig 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
 
Jedes Semester  

Dauer 
 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
35 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 25.07.2025 08/2025 

Seite 173 

Leibniz Universität Hannover 
Promotionsstudiengang Wirtschaftswissenschaften 
„Wirtschaftswissenschaftliches Doktorandenkolloquium“ 

Lernziele und Kompetenzen 
 
Die Promovenden 
1.  setzen sich mit ihren Forschungsvorhaben auseinander und demonstrie-

ren die Fähigkeit zur Anlage einer eigenen wissenschaftlichen Studie und 
der fachgerechten Darstellung des Untersuchungsgegenstandes; 

2.  berichten über den Zwischenstand der Arbeiten an ihrem Promotionspro-
jekt und präsentieren ihre Ergebnisse systematisch; 

3.  können im Diskurs ihr eigenes sowie andere Forschungsvorhaben kritisch 
bewerten und die weitere Forschungsperspektive entwickeln; 

4.  treiben den Fortschritt in einer wissensbasierten Gesellschaft voran. 
 

Modulumfang 
 
5 LP 
2 LVS 
 
Workload in h: 150 
Präsenzzeit in h: 28 
Selbststudium in h: 
122 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen  
 

Doktorandenkolloquium 

Leistungsnachweis: Vortrag und aktive Diskussionsteilnahme 

 
 

LVS Einzeln 
 

2 LVS 

 

Wahlmöglichkeiten 
 
Wahlmodul  

Zugangsvoraussetzungen 
 
Keine 

Wiederholbarkeit 
 
Zweimalig 

Verwendbarkeit 
 
Promotionsstudiengang der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
 
Jedes Semester  

Dauer 
 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden 

Sprache 
 
Deutsch und Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
 
35 

Modulverantwortlicher 
 
Dekanin oder Dekan 
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Anlage 3: Exemplarischer Studienverlaufsplan 

  1 2 3 4 5 6 

Methoden I 5 5      

Methoden II /Vertiefer II 5   5    

Vertiefer I 5  5     

Schlüsselkompetenzen 5    5   

Doktorandenseminar 5     5  

Doktorandenkolloquium 5      5 

 30 5 5 5 5 5 5 

 
 
Anlage 4:  
Derzeit keine Angabe. 
  




